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Verordnung 
über die Berufsausbildung 
zum Fluggerätmechaniker / 
zur Fluggerätmechanikerin 

 
 

vom 26. Juni 2013 
(veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 33 vom 03. Juli 2013) 

 
 
 
Auf Grund des § 4 Absatz 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes, von denen 
§ 4 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 
2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung: 

 
 

§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 
 
Der Ausbildungsberuf des Fluggerätmechanikers und der Fluggerätmechanikerin wird nach 
§ 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt. 

 
 

§ 2 Dauer der Berufsausbildung 
 
Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. 

 
 

§ 3 Struktur der Berufsausbildung 
 
Die Berufsausbildung gliedert sich in gemeinsame Ausbildungsinhalte und Ausbildungsinhalte 
in einer der Fachrichtungen 

 

1. Instandhaltungstechnik, 

2. Fertigungstechnik oder 

3. Triebwerkstechnik. 

 

 
§ 4 Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild 

 
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (An- 

lage 1, Sachliche Gliederung) aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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(berufliche Handlungsfähigkeit); hierbei sind die in Anlage 3 enthaltenen Entsprechun- 
gen zu berücksichtigen. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan (Anlage 2, Zeitliche Glie- 
derung) abweichende Organisation der Berufsausbildung ist insbesondere insoweit zu- 
lässig, als betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 

 
(2) Die Berufsausbildung zum Fluggerätmechaniker und zur Fluggerätmechanikerin gliedert 

sich in: 
 

1. Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, 
 

2. Weitere berufsprofilgebende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse in einer der 
Fachrichtungen: 

 

a) Instandhaltungstechnik, 

b) Fertigungstechnik oder 

c) Triebwerkstechnik, 

 
3. Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 

 
(3) Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 

 

1. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, 

2. Betriebliche und technische Kommunikation, 

3. Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen, 

4. Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten, 

5. Instandhaltung, 

6. Analysieren von Störungen an Antriebssystemen, 

7. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen, 

8. Berücksichtigen menschlicher Faktoren. 

 
(4) Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrich- 

tung Instandhaltungstechnik sind: 
 

1. Instandhalten von Bauteilen für Fluggeräte und Bodengeräte, 

2. Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten, 

3. Abfertigen von Fluggeräten. 

 
(5) Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrich- 

tung Fertigungstechnik sind: 
 

1. Herstellen und Instandhalten von metallischen Bauteilen für Fluggeräte, 
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2. Herstellen und Instandhalten von Bauteilen aus Kunststoffen oder Verbundwerkstof- 

fen für Fluggeräte, 

3. Fügen und Lösen von Strukturbauteilen, 

4. Montieren von Fluggerätsystemkomponenten. 

 
(6) Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrich- 

tung Triebwerkstechnik sind: 
 

1. Herstellen und Instandhalten von Triebwerksbauteilen, 

2. Montieren und Demontieren von Flugtriebwerken, 

3. Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten am Triebwerk, 

4. Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten. 

 
(7) Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 

 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

4. Umweltschutz. 

 
(8) Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Absatz 2 sind in mindestens einem 

Einsatzgebiet anzuwenden und zu vertiefen. Als Einsatzgebiete kommen insbesondere 
in Betracht: 

 
1. Flugzeuge mit Turbinentriebwerk, 

2. Flugzeuge mit Kolbentriebwerk, 

3. Hubschrauber mit Turbinentriebwerk, 

4. Hubschrauber mit Kolbentriebwerk. 

 
Die Einsatzgebiete werden vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete 
sind zulässig, wenn in ihnen die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Absatz 2 
vermittelt werden können. 

 
 

§ 5 Durchführung der Berufsausbildung 
 
(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so 

vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen 
Tätigkeit im Sinne des § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die 
insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Die in 
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Satz 1 beschriebene Befähigung ist in den Prüfungen nach den §§ 6 bis 13 nachzuwei- 
sen. 

 

(2) Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die 
Auszubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

 

(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist 
Gelegenheit zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbil- 
dungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis 
regelmäßig durchzusehen. 

 
 

§ 6 Abschlussprüfung 
 
Die Abschlussprüfung besteht aus den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 und 2. 
Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungsfähig- 
keit erworben hat. In der Abschlussprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die dafür 
erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff 
vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen. Dabei sollen Fertigkeiten, Kennt- 
nisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, in 
Teil 2 der Abschlussprüfung nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der 
Berufsbefähigung nach § 38 des Berufsbildungsgesetzes erforderlich ist. 

 
 

§ 7 Teil 1 der Abschlussprüfung 
 
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin- 

den. 
 

(2) Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage 2 für die ersten drei Aus- 
bildungshalbjahre aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den 
im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, 
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(3) Teil 1 der Abschlussprüfung besteht aus dem Prüfungsbereich Montagearbeiten. 

 
(4) Für den Prüfungsbereich Montagearbeiten bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, folgende prozessrelevante 
Zusammenhänge darzustellen: 

 

a) technische Unterlagen auszuwerten, seinen Arbeitsplatz einzurichten, Mate- 

rial und Werkzeuge zu disponieren und zu handhaben, 

b) Bauteile zu formen, 

c) Teilsysteme zu montieren, zu demontieren und zu verbinden, 
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d) Zwischen- und Endkontrollen durchzuführen, 

e) Sicherheitsregeln, Unfallverhütungsvorschriften und Umweltschutzbedingun- 

gen einzuhalten; 

 
2. die Prüfung besteht aus der Ausführung einer Arbeitsaufgabe und schriftlich zu be- 

arbeitenden Aufgaben; 
 

3. die Prüfungszeit beträgt acht Stunden, innerhalb dieser Zeit haben die schriftlichen 
Aufgaben einen Umfang von 90 Minuten. 

 
 

§ 8 Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Instandhaltungstechnik 
 
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu ver- 
mittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(2) Teil 2 der Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen: 

 
1. Instandhaltungsauftrag, 

2. Instandhaltungstechnik, 

3. Fluggerättechnik, 

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

 
(3) Für den Prüfungsbereich Instandhaltungsauftrag bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, folgende prozessrelevante 
Zusammenhänge darzustellen: 

 
a) Arbeitsaufträge zu analysieren, Informationen zu beschaffen, technische und 

organisatorische Schnittstellen zu klären, betriebswirtschaftliche und ökologi- 

sche Gesichtspunkte zu berücksichtigen, 

b) Instandhaltungsarbeiten, Funktions- und Sicherheitsprüfungen durchzufüh- 

ren, 

c) luftfahrtrechtliche Vorschriften, Normen und Spezifikationen zur Qualität und 

Sicherheit zu beachten, 

d) die fachlichen Hintergründe seiner Arbeit zu erläutern; Fachausdrücke auch 

in englischer Sprache anzuwenden; 

 

2. Prüfungsvariante 1 
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Der Prüfling soll in sieben Stunden einen betrieblichen Auftrag durchführen, mit 
auftragsbezogenen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein auftragsbezoge- 
nes Fachgespräch von höchstens 30 Minuten führen; dem Prüfungsausschuss ist 
vor der Durchführung des betrieblichen Auftrags die Aufgabenstellung einschließ- 
lich eines geplanten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen; 

 

3. Prüfungsvariante 2 
 

Der Prüfling soll in sieben Stunden ein Prüfungsprodukt, das einem betrieblichen 
Auftrag entspricht, bearbeiten, mit auftragsbezogenen Unterlagen dokumentieren 
sowie darüber ein auftragsbezogenes Fachgespräch von höchstens 30 Minuten 
führen; 

 

4. der Ausbildungsbetrieb wählt die Prüfungsvariante nach Nummer 2 oder 3 aus und 
teilt sie dem Prüfling und der zuständigen Stelle mit der Anmeldung zur Prüfung 
mit. 

 
(4) Für den Prüfungsbereich Instandhaltungstechnik bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist folgende prozessrelevante 
Zusammenhänge darzustellen: 

 

a) luftfahrttechnische Vorschriften anzuwenden, 

b) fachliche Zusammenhänge durch Verknüpfung informationstechnischer, 

technologischer und mathematischer Sachverhalte darzustellen, 

c) betriebliche Qualitätssicherungsmaßnahmen umzusetzen; 

 
2. der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten; 

 

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 
 
(5) Für den Prüfungsbereich Fluggerättechnik bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 

a) luftfahrttechnische Systeme zu analysieren, 

b) deutsch- und englischsprachige technische Unterlagen auszuwerten, 

c) funktionale Zusammenhänge in Fluggeräten darzustellen, 

d) Aufbau und Funktion von mechanischen, pneumatischen, hydraulischen und 

elektrischen Bauteilen, Baugruppen und Systemen zu erläutern; 

 
2. der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten; 

 
3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 
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(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bestehen folgende Vorgaben: 
 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen 
und zu beurteilen; 

 

2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
 

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

 
 

§ 9 Gewichtungs- und Bestehensregelungen in der Fachrichtung Instandhaltungs- 
technik 

 
(1) Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 

 

1. Montagearbeiten mit 30 Prozent, 

2. Instandhaltungsauftrag mit 30 Prozent, 

3. Instandhaltungstechnik mit 15 Prozent, 

4. Fluggerättechnik mit 15 Prozent, 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen wie folgt bewertet worden 

sind: 
 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens 

„ausreichend“, 

2. im Prüfungsbereich nach Absatz 1 Nummer 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in zwei der Prüfungsbereiche nach Absatz 1 Nummer 3 bis 5 mit mindestens 

„ausreichend“ und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschlussprüfung mit „ungenügend“. 

 
(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung im Prüfungsbereich Instandhaltungstechnik, 

Fluggerättechnik oder Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine mündliche Prüfung von 
etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn einer der drei Prüfungsbereiche schlechter als 
„ausreichend“ bewertet worden ist und die mündliche Ergänzungsprüfung für das Be- 
stehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des Ergeb- 
nisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der 
mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 
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§ 10 Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Fertigungstechnik 
 
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu 
vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 

(2) Teil 2 der Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen: 
 

1. Fertigungsauftrag, 

2. Fertigungs- und Instandhaltungstechnik, 

3. Fluggerättechnik, 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

 
(3) Für den Prüfungsbereich Fertigungsauftrag bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, folgende prozessrelevante Zusam- 
menhänge darzustellen: 

 
a) Arbeitsaufträge zu analysieren, Informationen zu beschaffen, technische und orga- 

nisatorische Schnittstellen zu klären, betriebswirtschaftliche und ökologische Ge- 

sichtspunkte zu berücksichtigen, 

b) Herstellungs- und Montagearbeiten, Funktions- und Sicherheitsprüfungen durchzu- 

führen, 

c) luftfahrtrechtliche Vorschriften, Normen und Spezifikationen zur Qualität und 

Sicherheit zu beachten, 

d) die fachlichen Hintergründe seiner Arbeit zu erläutern; Fachausdrücke auch in 

englischer Sprache anzuwenden. 

 

2. Prüfungsvariante 1 
 

Der Prüfling soll in 14 Stunden einen betrieblichen Auftrag durchführen, mit auftragsbe- 
zogenen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein auftragsbezogenes Fachge- 
spräch von höchstens 30 Minuten führen; dem Prüfungsausschuss ist vor der Durchfüh- 
rung des betrieblichen Auftrags die Aufgabenstellung einschließlich eines geplanten Be- 
arbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen; 

 
3. Prüfungsvariante 2 

 

Der Prüfling soll in 14 Stunden ein Prüfungsprodukt, das einem betrieblichen Auftrag 
entspricht, bearbeiten, mit auftragsbezogenen Unterlagen dokumentieren sowie darüber 
ein auftragsbezogenes Fachgespräch von höchstens 30 Minuten führen; 
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4. der Ausbildungsbetrieb wählt die Prüfungsvariante nach Nummer 2 oder 3 aus und teilt 
sie dem Prüfling und der zuständigen Stelle mit der Anmeldung zur Prüfung mit. 

 

(4) Für den Prüfungsbereich Fertigungs- und Instandhaltungstechnik bestehen folgende 
Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 

a) Fluggerätstrukturen unter Verwendung von flugspezifischen Werkstoffen zu 

fertigen, zu montieren und instand zu setzen, 

b) mechanische, hydraulische, pneumatische und elektrische Systemkompo- 

nenten zu montieren und instand zu setzen, 

c) technische Unterlagen, auch in englischer Sprache, auszuwerten, 

d) Vorgaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Arbeitssicherheits- 

regeln anzuwenden, 

e) Qualitätssicherungsmaßnahmen umzusetzen; 

 
2. der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten; 

 
3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 

 
(5) Für den Prüfungsbereich Fluggerättechnik bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist: 
 

a) luftfahrttechnische Systeme zu analysieren, 

b) funktionale Zusammenhänge in Fluggeräten, unter Verwendung englischer 

Fachbegriffe, darzustellen, 

c) Aufbau und Funktion von mechanischen, pneumatischen, hydraulischen und 

elektrischen Bauteilen, Baugruppen und Systemen zu erläutern, 

d) die Aerodynamik von Fluggeräten zu erklären; 

 
2. der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten; 

 
3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 

 

(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bestehen folgende Vorgaben: 
 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen 
und zu beurteilen; 
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2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
 

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

 
 

§ 11 Gewichtungs- und Bestehensregelungen in der Fachrichtung Fertigungstechnik 
 
(1) Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 

 

1. Montagearbeiten mit 30 Prozent, 

2. Fertigungsauftrag mit 30 Prozent, 

3. Fertigungs- und Instandhaltungstechnik mit 15 Prozent, 

4. Fluggerättechnik mit 15 Prozent, 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen wie folgt bewertet worden 

sind: 
 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens 

„ausreichend“, 

2. im Prüfungsbereich nach Absatz 1 Nummer 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in zwei der Prüfungsbereiche nach Absatz 1 Nummer 3 bis 5 mit mindestens 

„ausreichend“ und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschlussprüfung mit „ungenügend“. 

 
(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung im Prüfungsbereich Fertigungs- und Instandhal- 

tungstechnik, Fluggerättechnik oder Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine mündliche 
Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn einer der drei Prüfungsbereiche 
schlechter als „ausreichend“ bewertet worden ist und die mündliche Ergänzungsprüfung 
für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung 
des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergeb- 
nis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

 
 

§ 12 Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Triebwerkstechnik 
 
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu ver- 
mittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(2) Teil 2 der Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen: 
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1. Instandhaltungsauftrag, 

2. Triebwerks- und Instandhaltungstechnik, 

3. Fluggerättechnik, 

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

 
(3) Für den Prüfungsbereich Instandhaltungsauftrag bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, folgende prozessrelevante 
Zusammenhänge darzustellen: 

 
a) Arbeitsaufträge zu analysieren, Informationen zu beschaffen, technische und 

organisatorische Schnittstellen zu klären, betriebswirtschaftliche und ökologi- 

sche Gesichtspunkte zu berücksichtigen, 

b) Instandhaltungsarbeiten, Funktions- und Sicherheitsprüfungen durchzufüh- 

ren, 

c) luftfahrtrechtliche Vorschriften, Normen und Spezifikationen zur Qualität und 

Sicherheit zu beachten, 

d) die fachlichen Hintergründe seiner Arbeit zu erläutern; Fachausdrücke auch 

in englischer Sprache anzuwenden; 

 

2. Prüfungsvariante 1 
 

Der Prüfling soll in sieben Stunden einen betrieblichen Auftrag durchführen, mit 
auftragsbezogenen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein auftragsbezoge- 
nes Fachgespräch von höchstens 30 Minuten führen; dem Prüfungsausschuss ist 
vor der Durchführung des betrieblichen Auftrags die Aufgabenstellung einschließ- 
lich eines geplanten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen; 

 

3. Prüfungsvariante 2 
 

Der Prüfling soll in sieben Stunden ein Prüfungsprodukt, das einem betrieblichem 
Auftrag entspricht, bearbeiten, mit auftragsbezogenen Unterlagen dokumentieren 
sowie darüber ein auftragsbezogenes Fachgespräch von höchstens 30 Minuten 
führen; 

 
4. der Ausbildungsbetrieb wählt die Prüfungsvariante nach Nummer 2 oder 3 aus und 

teilt sie dem Prüfling und der zuständigen Stelle mit der Anmeldung zur Prüfung 
mit. 

 
(4) Für den Prüfungsbereich Triebwerks- und Instandhaltungstechnik bestehen folgende 

Vorgaben: 
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1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 

a) Triebwerkkomponenten sowie mechanische, pneumatische, hydraulische 

und elektrische Anbausysteme instand zu halten, 

b) triebwerkspezifische Werkstoffe zu unterscheiden, 

c) deutsch- und englischsprachige technische Unterlagen auszuwerten, 

d) gesetzliche Vorgaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Arbeits- 

sicherheitsregeln anzuwenden, 

e) Montage- und Demontagearbeiten am Triebwerk durchzuführen, 

f) Test- und Erprobungsmaßnahmen durchzuführen und auszuwerten, 

g) qualitätssichernde Maßnahmen anzuwenden; 

 
2. der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten; 

 
3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 

 
(5) Für den Prüfungsbereich Fluggerättechnik bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
 

a) luftfahrttechnische Systeme zu analysieren, 

b) deutsch- und englischsprachige technische Unterlagen auszuwerten, 

c) funktionale Zusammenhänge in Fluggeräten darzustellen, 

d) den Aufbau und die Funktion von mechanischen, pneumatischen, hydrau- 

lischen und elektrischen Bauteilen, Baugruppen und Systemen zu beschrei- 

ben; 

 

2. der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
 

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 
 
(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen 
und zu beurteilen; 

 

2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
 

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
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§ 13 Gewichtungs- und Bestehensregelungen in der Fachrichtung Triebwerkstechnik 
 
(1) Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 

 

1. Montagearbeiten mit 30 Prozent, 

2. Instandhaltungsauftrag mit 30 Prozent, 

3. Triebwerks- und Instandhaltungstechnik mit 15 Prozent, 

4. Fluggerättechnik mit 15 Prozent, 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen wie folgt bewertet worden 

sind: 
 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens 

„ausreichend“, 

2. im Prüfungsbereich nach Absatz 1 Nummer 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in zwei der Prüfungsbereiche nach Absatz 1 Nummer 3 bis 5 mit mindestens 

„ausreichend“ und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschlussprüfung mit „ungenügend“. 

 
(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung im Prüfungsbereich Triebwerks- und Instandhal- 

tungstechnik, Fluggerättechnik oder Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine mündliche 
Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn einer der drei Prüfungsbereiche 
schlechter als „ausreichend“ bewertet worden ist und die mündliche Ergänzungsprüfung 
für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung 
des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergeb- 
nis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

 
 

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufsausbildung zum Fluggerätmechaniker/zur 
Fluggerätmechanikerin vom 20. Juni 1997 (BGBl. I S. 1465), die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 18. Mai 2004 (BGBl. I S. 992) geändert worden ist, außer Kraft. 

 
 
 

Berlin, den 26. Juni 2013 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
In Vertretung 
B. Heitzer 


